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Die Beschlüsse des „Schweizerischen Lehrervereins"
an seiner Sahrestagung in Khur.

gtegistrierend seien beute die theoretischen Endergebnisse an der Hand der
politischen Presse hier niedergelegt, wie sie die diesjährige Tagung des „Schweiz,
Lehrervereins" zu Tage gefördert, Sie beschlagen 4 Pnnlte, wie sie nacheinander
folgen, und sollen der einstimmige Wunsch der Tagung sein.

t. Allgemeine Fortbildungsschulen: „Die Volksschule ist nicht imstande,
der Jugend die Bildung zu vermitteln, die in einem republikanisch-demokratischen
Staatswesen jeder Menich und Bürger, namentlich auch in politischer und Volks-
wirtschaftlicher Hinsicht, besitzen sollte. Die allgemeine Fortbildung im reifern
Alter ist daher eine Notwendigkeit. Es ist darauf zu dringen, das; neben der
theoretischen und beruflichen Fortbildung, die gegenwärtig von den verschiedenen

Fachkreisen als notwendig erkannt und gefördert wird, auch die allgemeine geistige

Fortbildung sowohl in ihrer verstandesmäßigen als in ihrer sittlichen Bedeutung
zu ihrem Reckte gelange, und daß, insbesondere zu ihrem Abschlüsse, die Ein-
führung der Jugend in unsere staatlichen Verhältnisse gehörige Berücksichtigung
finde.

Der schweizerische Lehrerverein macht es sich zur Pflicht, dahin zu wirken,
daß die allgemeine bürgerliche Ausbildung überall durchgeführt werde. Der
Unterricht dieser Bürgerschule darf weder auf den Sonntag, noch auf den späten
Abend verlegt werden."

2. Mädchenfortbitdungsschnle: „Die Notwendigkeit und das Verlangen
der Frauenwelt nach Fortbildung haben in der Schweiz und im Ausland mannig-
fachen Veranstaltungen gerufen. Diese berücksichtigen zum große» Teil einseitig
die persönlichen Interessen der Schülerinnen. Eine allgemeine Mädchenfortbild-
ungsschnle, die den Gedanken der Familie, der Gesellschaft fördert, ist die not»
wendige Ergänzung zu den bestehenden Lehranstalten. Diese Schule muß sich

im Stoff an die Familienverhältnisse anschließen, unter weiblichcm Einfluß und
Lorbild stehen, sich den örtlichen Verhältnissen anpassen, obligatorisch werden,
und die Kantone haben für die Ausbildung der für die Fortbildungsschulen
nötigen Lehrkräfte zu lorgen."

3. Militärdienst der Lehrer: .Es wird als eine Folge der Gleichberech-

tigung aller Sckweizerbürger erachtet, daß in der künftigen Militärorganisation
der Schweiz der Lehrer hinsichtlich der Pflichten und Rechte des Wlhrmanns den

übrigen Schweizerbürgern vollkommen gleichsteht, d. h. also grundsätzlich zum
Tiensie bei allen Truppengattungen und zur Beförderung als Unteroffizier und

Offizier zugelassen werde. Wenn ein ordentlicher Militärdienst (erste Rekruten-
schule oder Wiederholungskurs) in die Schulzeit fällt und dadurch eine Stellver-
tretung nötig macht, so sorgt der Staat (Kanton oder Gemeinde) für die Bestell-
ung und Entschädigung der Stellvertretung. Die von der Dienstpflicht der Lehrer
handelnden Bestimmungen der neuen Militärorganisation sollen derart gefaßt
sein, daß sie eine Verkümmerung der Rechte und Pflichten des diensttauglichen
Lehrers unmöglich machen."

4. Militärischer vorunterricht: „Es wird Zustimmung erklärt zum Ent-
Wurf betreffend den Zurnunterrickt für die männliche Jugend im schulpflichtigen
Alter, ebenso zur Fristsetzung des obligatorischen Turnunterrichtes vom 16. Alters-
jähre an bis zum Eintritt in das dienstpflichtige Alter. Sie ist der Ansicht, daß
die Durchführung desselben mit Hilfe des eidgenössischen Turnvereins eher zu
einem turnenden Volke führen würde als die militärische. Sie erklärt sich ebenfalls
einverstanden mit den Bestimmungen über den Vorkurs für Dienstpflichtige, die
nicht zwei Jahreskurse des Unterrichtes bestanden haben."

Soweit die Beschlüsse. —
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